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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Genehmigung und Umsetzung der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens 
über die Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben 
(Änderung des Markenschutzgesetzes) 

Das Lissabonner Abkommen bildet die Grundlage des internationalen Systems für 
die Registrierung und den Schutz der geografischen Angaben und wird von der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet. Dieser Vertrag wurde 
2015 mit der Genfer Akte revidiert, so dass er heute attraktiver ist für mögliche neue 
Mitglieder, darunter die Schweiz. Die Genfer Akte ermöglicht es nämlich, eine 
Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe für unbegrenzte Zeit in den 
Vertragsstaaten zu schützen, dies mittels eines einmaligen und kostengünstigen 
Verfahrens. Die Verfahren für Anmeldungen zur internationalen Registrierung von 
Schweizer Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben einerseits, sowie in 
Bezug auf die Wirksamkeit von ausländischen internationalen Registrierungen auf 
Schweizer Staatsgebiet andererseits, sollen mithilfe von vier neuen Artikeln im 
Gesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG) ausgeführt 
werden. 

Datum der Eröffnung: 22. Mai 2019 

Vernehmlassungsfrist: 20. September 2019 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
nur elektronisch verfügbar, www.ipi.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter:  
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

28. Mai 2019 Bundeskanzlei  
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